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Der Regierungsrat wird beauftragt, im Interesse der Gewaltprävention Massnahmen 
einzuleiten und dafür zu sorgen, dass: 

 genügend geschlossene Drogentherapieplätze zur stationären Behandlung und 
Aufnahme von Süchtigen ohne Wartezeit und rund um die Uhr bereit gestellt werden 

 die gesetzlichen Grundlagen für den fürsorgerischen Freiheitsentzug dahingehend 
optimiert werden, dass Menschen, die durch den Drogenkonsum sich oder andere 
potentiell gefährden, einer Entzugstherapie zugeführt werden können 

 Gefängnisse im Kanton Bern möglichst drogenfrei sind 
 Fixerräume mittelfristig geschlossen und durch stationäre Therapieplätze abgelöst 

werden 
 die Statistiken des Rechtsmedizinischen Institutes die Resultate der Urin- und 

Blutproben von Gewalttätern nach Substanzen aufgelistet offen gelegt werden, damit 
Transparenz bezüglich der Ursachen von Gewaltdelikten geschaffen werden kann. 

 
Begründung 
 
Die jüngste Polizeistatistik hat einmal mehr gezeigt, dass die Zahl der Gewalttaten zunimmt. 
Nun wird auch mehr und mehr klar und statistisch erhärtet, dass die wachsende Zahl der 
Gewaltdelikte in direktem Zusammenhang mit Drogenkonsum steht. Jüngste Ereignisse 
haben uns dies einmal mehr drastisch vor Augen geführt. 
 
Die Vier-Säulen-Politik ging vom Konzept aus, dass mit Fixerräumen und ambulanten 
Therapien den Drogenkonsumenten eine gewisse Normalisierung des Alltags ermöglicht wird. 
Tatsache ist nun jedoch, dass das Problem damit nicht gelöst wurde, sondern die damit 
verbundene Normalisierung des Drogenkonsums einen Anstieg der Gewalttaten unter 
Drogeneinfluss gebracht hat. Mit Fixerräumen und ambulanten Suchttherapien werden 
Süchtige den ganzen Tag sich selbst überlassen, obwohl der Konsum ihre Urteilsfähigkeit 
entscheidend beeinträchtigt. Dazu kommt, dass Mehrfachkonsum trotz Drogenabgabe 
nahezu die Regel ist. Die Folge sind Taten, welche die Täter in suchtfreiem Zustand nie 
begehen würden.  
 
Angesichts der eingeschränkten Urteilsfähigkeit und der Persönlichkeitsveränderung unter 
Drogeneinfluss ist auch die Haltung der Sozialdienste und Betreuungsinstitutionen zu 
überdenken. Bei allem Respekt gegenüber der persönlichen Freiheit jedes Einzelnen ist der 
fürsorgerische Freiheitsentzug (FFE) vermehrt anzuwenden. Heute ist der FFE eine 
Massnahme, die sehr zurückhaltend praktiziert wird, oft zum Schaden der Süchtigen und 
deren Angehöriger und Bekannter. In vielen Fällen ist es jedoch der einzige Weg zur 
Suchtfreiheit und zum Schutz der Gesellschaft vor unerwarteten Gewalttaten. Hier ist 
angesichts der wachsenden Deliktzahl ein Umdenken und entsprechende Anpassungen bei 
den gesetzlichen Grundlagen nötig. 
 
Da drogensüchtige Menschen für ihre eigenen Eltern, für ihre Geschwister und für die 
Gesellschaft zu einer echten Bedrohung geworden sind, ist Handlungsbedarf angesagt. 
 
Es wird Dringlichkeit verlangt. 


